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I. SITZUNGSTERMINE 

öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des  
Bildungs-, Kultur- und Sozialausschusses 

Sitzungstermin: Dienstag, 14.01.2025, 17:00 Uhr 
Ort, Raum:  Aschersleben, Markt 1, Ratssaal 

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemä-
ßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder des Ausschus-
ses und der Beschlussfähigkeit 

2 Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung 
und Feststellung der Tagesordnung des öffentlichen Teils 

3 Einwohnerfragestunde 

4 Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift und 
Feststellung (Abstimmung) der Niederschriften über den 
öffentlichen Teil der  der Sitzungen vom 15.10. und 
05.11.2024 

5 Informationen 

6 Konzept der Kreativwerkstatt -  
Werkstätten für Kunst und Wissenschaft Aschersleben 
Vorlage: VIII/0108/24 
 

7 Schließung der Kindertagesstätte Westdorf 
Vorlage: VIII/0109/24 

8 Anfragen und Anregungen 

9 Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung 

Nichtöffentlicher Teil 

- Feststellung der Tagesordnung des nicht öffentlichen Teils 

- Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift und 
Feststellung (Abstimmung) der Niederschriften über den 
nicht öffentlichen Teil der Sitzungen vom 15.10. und 
05.11.2024 

- Informationen 

- Anfragen und Anregungen 

gez. Sporreiter 
Ausschussvorsitzender 

 
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des  

Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschusses 

Sitzungstermin: Mittwoch, 15.01.2025, 17:30 Uhr 
Ort, Raum: Aschersleben, Hecknerstraße 6, Bestehornhaus 
 
 
 

https://www.aschersleben.de
mailto:j_franz@aschersleben.de
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Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemä-
ßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder des Ausschus-
ses und der Beschlussfähigkeit 

2 Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung 
und Feststellung der Tagesordnung des öffentlichen Teils 

3 Einwohnerfragestunde 

4 Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift und 
Feststellung (Abstimmung) der Niederschrift über den 
öffentlichen Teil der Sitzung vom 16.10.2024 

5 Informationen 

6 Beschluss über die Abwägung zum Entwurf und Be-
schluss zur 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Aschersleben 
Vorlage: VIII/0079/24 

7 Beschluss über die Abwägung zum Entwurf des Bebau-
ungsplans Nr. 46 "Sondergebiet PV-Anlage Flugplatz" 
der Stadt Aschersleben und Satzungsbeschluss 
Vorlage: VIII/0080/24 

8 Anfragen und Anregungen 

9 Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung 
 

Nichtöffentlicher Teil 

- Feststellung der Tagesordnung des nicht öffentlichen Teils 

- Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift und 
Feststellung (Abstimmung) der Niederschrift über den 
nicht öffentlichen Teil der Sitzung vom 16.10.2024 

- Informationen 

- Vertragsangelegenheit 

- Vergabeangelegenheit 

- Anfragen und Anregungen 

gez. Schigulski 
Ausschussvorsitzender  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Bekanntmachungen anderer Dienststellen und 

Verwaltungseinheiten 

Bekanntmachung des Unterhaltungsverbandes 

„Westliche Fuhne/Ziethe“ 

Vorschläge der Interessenverbände der  

Eigentümer und Nutzer der zum Verband gehören-

den beitragspflichtigen Grundstücke für die Berufe-

nen in den Verbandsausschuss 

Zur Berufung von Vertretern der Interessenverbände der Eigentü-

mer und Nutzer der zum Verbandsgebiet gehörenden beitrags-

pflichtigen Grundstücke erhalten die Betroffenen Gelegenheit, 

innerhalb eines Monats vom Tag der Veröffentlichung an, Vor-

schläge zu Personen zu unterbreiten. 

Entsprechend der Vorschlagsliste beschließt anschließend der 

neu gewählte Verbandsausschuss die Vertreter der Berufenen 

und ihrer Stellvertreter. 

Das Verbandsgebiet ist das Verbandsgebiet des Unterhaltungs-

verbandes „Westliche Fuhne/Ziethe" mit Sitz in 06406 Bern-

burg, OT Peißen.  

Karten zum Verbandsgebiet können beim UHV direkt oder bei 

den unteren Wasserbehörden der Landkreise eingesehen wer-

den. 

Außerdem sind die Verbandsgebiete der Unterhaltungsverbän-

de im Sachsen-Anhalt-Viewer  

https://www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de/mapapps/

resources/apps/viewer_v40/index.html?lang=de 

unter:  *Kartenauswahl 

       - Gewässer 

  - Unterhaltungsverbände einsehbar. 

 

Ihre Vorschläge einschließlich Einverständniserklärung richten 

Sie bitte direkt an die Geschäftsstelle: 

Unterhaltungsverband „Westliche Fuhne/Ziethe"  

Am Grönaer Weg 6 

06406 Bernburg, OT Peißen  

Tel.-Nr. 03471 310840 

Für jeden Personenvorschlag kann ein persönlicher Stellvertreter 

benannt werden. 

Die Personen müssen Eigentümer/Nutzer der zum Verband ge-

hörenden beitragspflichtigen Flächen sein. 

 

 

gez. Hendrich  

Geschäftsführer 

 

 

https://www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de/mapapps/resources/apps/viewer_v40/index.html?lang=de
https://www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de/mapapps/resources/apps/viewer_v40/index.html?lang=de
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ALLGEMEINVERFÜGUNG 

des Landeszentrums Wald Sachsen-Anhalt, 

Betreuungsforstamt Flechtingen 

zur Durchführung von Bekämpfungsmaßnahmen ge-

gen den Waldschaderreger 

Kiefernborkenkäfer 

gemäß § 16 Gesetz zur Erhaltung und Bewirtschaf-

tung des Waldes, zur Förderung der Forstwirtschaft 

sowie zum Betreten und Nutzen der freien Land-

schaft im Land Sachsen-Anhalt (Landeswaldgesetz 

Sachsen-Anhalt - LWaldG) vom 25.02.2016 (GVBI. 

LSA, S. 77) 

Zum Schutz des Waldes vor Gefahren durch tierische 

Schaderreger wird für den Bereich der Städte, Ein-

heits- und Verbandsgemeinden 

Altenhausen, Am Großen Bruch, Aschersleben, Ausle-

ben, Beendorf, Blankenburg (Harz), Bördeaue, Bör-

de-Hakel, Borne, Bülstringen, Burgstall, Calvörde, 

Ditfurt, Egeln, Eilsleben, Erxleben, Flechtingen, Giers-

leben, Gröningen, Groß Quenstedt, Güsten, Halber-

stadt, Haldensleben, Harbke, Harsleben, Hecklingen, 

Hedersleben, Hohe Börde, Hötensleben, Huy, Ingers-

leben, Kroppenstedt, Niedere Börde, Nordharz, Oe-

bisfelde-Weferlingen, Oschersleben (Bode), Oster-

wieck, Quedlinburg, Schwanebeck, Seeland, Selke-

Aue, Sommersdorf, Staßfurt, Thale, Ummendorf, 

Völpke, Wanzleben-Börde, Wefensleben, Wegele-

ben, Wernigerode, Westheide, Wolmirsleben 

zur 

Verhinderung eines unkontrollierbaren Massenab-

sterbens der Kiefer 

Folgendes verfügt: 

1. Die Waldflächen bewaldet mit Kiefern sowie bereits 

eingeschlagenes Kiefernholz müssen von den 

Waldbesitzern gem. § 4 LWaldG (Personen, die die 

tatsächliche Gewalt über ein Waldflurstück als Eigentü-

mer oder Besitzer ausüben), ab Inkrafttreten dieser Allge-

meinverfügung im vierzehntätigen Abstand auf Befalls-

symptome mit Borkenkäfer kontrolliert werden. Der Wald-

besitzer ist verpflichtet selbst eingeleitete Maßnahmen 

schriftlich innerhalb von drei Werktagen dem Betreuungs-

forstamt Flechtingen, Behnsdorfer Straße 45, 39345 

Flecht ingen, postal i sch oder per E -Mail :  

forstamt.flechtingen@lzw.mlu.sachsen-anhalt.de, unter 

Angabe der Gemarkung, der Flur, des betroffenen Flur-

stücks sowie der befallen Baumanzahl, anzuzeigen. 

Waldflächen von Kiefern sowie bereits eingeschlagenes 

Kiefernholz mit Befallssymptomen der Kiefernborkenkäfer 

sind zu beräumen. Als Befallssymptome gelten eine 

braun verfärbte oder sich beginnend braun zu verfärben-

de Krone, eine kahle Krone, Einbohrlöcher der Borkenkä-

fer auf der Rinde/Borke sowie Ei- oder Larvenstadien der 

Borkenkäfer unter der Rinde/Borke oder im Holz. Diese 

Bäume müssen gefällt und unverzüglich aus dem Wald 

(2.500 m vom nächsten Waldbestand mit Kiefernanteil) 

transportiert werden, inklusive des Kronenholzes stärker 

als 7 Zentimeter im Durchmesser. Alternativ kann das 

eingeschlagene Holz durch eine sachkundige Person 

oder ein sachkundiges Unternehmen nach § 9 Pflanzen-

schutzgesetz (PflSchG) so behandelt werden, dass von 

den darin befindlichen Schadinsekten keine Gefahr mehr 

für gesunde Bäume ausgeht. 

2. Die unter Ziffer 1. genannten Waldbesitzer werden ver-

pflichtet, vom Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt ver-

anlasste Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen durch 

eigene Mitarbeiter oder Dritte zur Prognose oder Feststel-

lung einer Massenvermehrung zu dulden, einschließlich 

der Markierung betroffener Bäume sowie Erfolgskontrol-

len nach der Bekämpfung. 

3. Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 und 2 wird ange-

ordnet. 

4. Für den Fall der nicht rechtzeitigen, nicht vollständigen, 

nicht richtigen Erfüllung oder Nichterfüllung von Tenorzif-

fer 1. dieser Anordnung durch den Waldbesitzer, wird 

die Ersatzvornahme angedroht. Die Kosten der Ersatzvor-

nahme haben die jeweiligen Waldbesitzer zu tragen. 

Das eingeschlagene Holz kann verkauft und aus dem 

Wald transportiert werden. Die Kosten belaufen sich auf 

voraussichtlich 45 € je Festmeter eingeschlagenen Hol-

zes. 

5. Diese Allgemeinverfügung gilt drei Tage nach Veröffentli-

chung als bekannt gegeben und ist ab dem darauffol-

genden Tag wirksam. Sie gilt bis einschließlich 

15.11.2025. 

 

Hinweise 

1. Für Rückfragen und Beratung zur Maßnahmenumsetzung 

steht den Betroffenen das Betreuungsforstamt Flechtin-

gen, Behnsdorfer Straße 45, 39345 Flechtingen zur 

Verfügung (Telefonnummer: 039054 9620). 

2. Bei der Durchführung der Anordnung nach dieser Allge-

meinverfügung sind andere öffentlich-rechtliche Vorschrif-

ten (insbesondere Regelungen der naturschutzrechtlichen 

und wasserrechtlichen Schutzgebietsverordnungen, be-

sonderer Artenschutz) zu beachten. 

3. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und 

mailto:forstamt.flechtingen@lzw.mlu.sachsen-anhalt.de
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Rechtsbehelfsbelehrung im Betreuungsforstamt Flechtin-

gen, Behnsdorfer Straße 45 in 39345 Flechtingen aus. 

Sie kann während der allgemeinen Dienstzeiten eingese-

hen werden. 

Begründung: 

Das Landeszentrum Wald, Betreuungsforstamt Flechtingen, ist als 

untere Forstbehörde (Waldschutz) gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 in 

Verbindung mit § 16 Abs. 4 Satz 2 LWaldG für den Erlass die-

ser Allgemeinverfügung zuständig. 

Zu Ziffer 1. 

Nach § 16 Abs. 3 LWaldG sind die Waldbesitzer zum Schutz 

Ihres Waldes verpflichtet, vorbeugend und bekämpfend tätig zu 

werden. Der Schutz umfasst nach § 16 Abs. 1 LWaldG Maß-

nahmen der Vorbeugung, Früherkennung, Bekämpfung und Min-

derung von Schäden durch Schadstoffe sowie tierische, pflanzli-

che und sonstige Schaderreger, Wild, schädigende Naturereig-

nisse und Waldbrand. Die Ergebnisse umfangreicher Kontroll- 

und Überwachungsmaßnahmen zeigen ein extrem erhöhtes 

Auftreten der o.g. forstlichen Schaderreger (Zwölfzähniger Kie-

fernborkenkäfer (Ips sexdentatus) und Sechszähniger Kiefernbor-

kenkäfer (Ips acuminatus)). Ohne die vorgesehenen Sanierungs- 

und Bekämpfungsmaßnahmen ist mit einer weiteren Ausbreitung 

und Massenvermehrung und einer daraus resultierenden wald-

existenziellen Gefährdung zu rechnen. 

Das Landeszentrum Wald kann nach § 16 Abs. 4 Satz 2 

LWaldG die zur Bekämpfung von Gefahren erforderlichen 

Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 gegenüber dem Waldbesit-

zer anordnen. 

Der Befall der betroffenen Kiefern stellt eine Gefahr dar. Die 

Kiefernborkenkäfer schwächen den Baum stark, sodass ein be-

fallener Baum meist auch von anderen Insekten befallen wird 

und letztendlich abstirbt. Die benannten Kiefernborkenkäfer nei-

gen bei den vorliegenden Umweltbedingungen (durch Dürre 

und Hitze geschwächte Bäume) zur Massenvermehrung. 

Ein Anzeichen für einen Befall durch die Kiefernborkenkäfer ist 

Bohrmehl, welches beim Einbohren sowie bei der Anlage der 

Rammelkammern und Muttergänge, je nach Witterungsverlauf, 

in einem Zeitraum von zwei bis vier Wochen nach Anflug ausge-

worfen wird. Es ist deshalb erforderlich die Bestände mindestens 

vierzehntägig zu kontrollieren. 

 Ob das Landeszentrum Wald erforderliche Schutzmaßnahmen 

anordnet, liegt in seinem Ermessen. Angesichts der hier bestehen-

den Gefahren und des großflächigen Befalls ist ein Einschreiten 

geboten. 

Die turnusmäßige Kontrolle, der Einschlag der Bäume und die 

fachgerechte Beseitigung oder Behandlung des befallenen Ma-

terials dienen dem Zweck, den nichtbefallenen Teil des Waldes 

sowie der angrenzenden Waldstücke zu schützen und eine wei-

tere Verbreitung der Schädlinge zu unterbinden. 

Die turnusmäßige Kontrolle, der Einschlag sowie die Beseitigung 

des befallenen Materials/die Behandlung durch Pflanzenschutz-

mittel sind geeignet, den Befall bislang gesunden Waldes zu 

verhindern. Sie sind erforderlich, da kein milderes Mittel zur 

Verfügung steht. Ohne Einschlag der Bäume ist eine möglichst 

umfassende Schädlingsbeseitigung nicht möglich. Zudem ist die 

fachgerechte Entsorgung bzw. Behandlung des befallenen Ma-

terials unumgänglich, um eine weitere Ausbreitung des Kiefern-

borkenkäfers zu verhindern. Ein längerer Kontrollturnus würde 

die Schädlingsbekämpfung erschweren bzw. verhindern, da ein 

Käferausflug dann nicht sicher verhindert werden kann. 

Schließlich sind die angeordneten Maßnahmen auch angemes-

sen. Sie dienen dem nachhaltigen Schutz des Ökosystems 

Wald. Die Maßnahmen greifen zwar in das Recht auf Eigentum 

ein, schützen gleichzeitig aber auch den restlichen Bestand des 

Waldbesitzers. Zudem droht eine Ausbreitung der Schädlinge 

auf die angrenzenden Waldflächen, was wiederrum das Eigen-

tumsrecht anderer Waldbesitzer beeinträchtigen würde. 

Angesichts der Bedeutung des Waldes für die Umwelt, insbeson-

dere für die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, 

das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, Trink-

wasserschutz, der Bodenschutz, die Bodenfruchtbarkeit, das 

Landschaftsbild, die Agrar- und Infrastruktur und die Erholung 

der Bevölkerung (Schutz- und Erholungsfunktion) sind die ange-

ordneten Maßnahmen angemessen. 

Zu Ziffer 2. 

Ein ordnungsgemäßer Vollzug der unter Ziffer 1. angeordneten 

Maßnahmen bedingt eine entsprechende Kontrolle und eine 

weitere engmaschige Populationskontrolle. Rechtsgrundlage 

hierfür ist § 23 Abs. 2 Sätze 2 und 3 in Verbindung mit § 16 

Abs. 4 Satz 2 LWaldG. 

Zu Ziffer 3. 

Die Maßnahmen aus den Ziffern 1. und 2. dieser Allgemeinver-

fügung sind sofort vollziehbar. Rechtsgrundlage dafür ist § 80 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). 

Danach entfällt die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs, 

wenn die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse von der 

Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat, besonders ange-

ordnet wird. 

Das öffentliche Vollzugsinteresse überwiegt hier dem Interesse 

an der aufschiebenden Wirkung des Rechtsbehelfs. Wegen des 

großflächigen Befalls der Wälder in den Landkreisen kann ein 

eventuelles Hauptsacheverfahren nicht abgewartet werden. Es 

drohen unmittelbare Gefahren für angrenzende Bäume bzw. 

angrenzende Waldflächen und damit für das gesamte umliegen-

de Ökosystem. Eine Massenvermehrung kann – wie im Harz in 

den Jahren 2018 bis 2020 geschehen – zu einem Ausfall gan-
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zer Bestände bzw. zum flächendeckenden Ausfall bestimmter 

Baumarten führen. Die wirtschaftlichen und ökologischen Folgen 

sind enorm und dauern über Jahrzehnte an. Da die befallenen 

Bäume ohnehin eine Entwertung durch den Käferbefall erfahren, 

ist eine Entnahme im öffentlichen Interesse zumutbar und stellt 

durch Erhalt der Nutzungsmöglichkeiten der anfallenden Holz-

sortimente keine übermäßige Belastung dar. 

Zu Ziffer 4. 

Sollte den unter Ziffer 1. getroffenen Anordnungen nicht fristge-

recht nachgekommen werden, führt das Landeszentrum Wald 

bzw. ein beauftragter Dritter ohne weitere Ankündigung die 

Ersatzvornahme auf Kosten des Waldbesitzers durch. 

Rechtsgrundlage hierfür ist § 71 Abs. 1 des Verwaltungsvollstre-

ckungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (VwVG LSA) in Ver-

bindung mit § 55 Abs. 1 des Gesetzes über die öffentliche Si-

cherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA). 

Danach kann die zuständige Behörde eine Handlung, deren 

Vornahme durch einen anderen möglich ist (vertretbare Hand-

lung), bei Nichterfüllung der entsprechenden Verpflichtung selbst 

oder durch einen beauftragten Dritten auf Kosten des Vollstre-

ckungsschuldners ausführen. 

Das Zwangsgeld als grundsätzlich milderes Mittel ist hier nicht 

geeignet, da zur Verhinderung der Massenvermehrung des Kie-

fernborkenkäfers unverzüglich gehandelt werden muss und das 

Zwangsgeld dies im Zweifel nicht bewirkt. Die voraussichtlichen 

Kosten der Ersatzvornahme belaufen sich auf 45 € je einge-

schlagenem Festmeter Holz. Die Schätzung beruht auf den im 

Forstamt üblichen Unternehmerkosten. 

Zu Ziffer 5. 

Eine Allgemeinverfügung darf gem. § 1 des Verwaltungsverfah-

rensgesetzes Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) vom 18.11.2005 in 

der Fassung vom 27.02.2023 in Verbindung mit § 41 Abs. 3 

Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) vom 

25.05.1976 in der Fassung 25. 06.2021 öffentlich bekannt 

gegeben werden, wenn eine Bekanntgabe an die Beteiligten 

untunlich ist. 

Im Bereich des Betreuungsforstamtes Flechtingen gibt es über 

4.000 Waldbesitzer, von denen nur rund die Hälfte forstlich 

betreut wird. Einzelfallweise Anhörungsverfahren durchzuführen 

ist personell nicht leistbar, selbst wenn nur ein Bruchteil der Flur-

stücke betroffen sind. Erschwerend kommt hinzu, dass bei einem 

nicht unerheblichen Teil der Waldflächen der Waldbesitzer nicht 

bekannt ist und nur über eine umfangreiche und langwierige 

Nachlassrecherche ermittelt werden könnte. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-

kanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Magdeburg, Breiter 

Weg 203 – 206 in 39104 Magdeburg erhoben werden. 

 

 


